Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit


Der Dämmstoffmarkt stellt unterschiedliche Materialien für vielfältige Anwendungen in und an Gebäuden bereit. Eines der wesentlichen Auswahlkriterien für den Dämmstoff ist die Wärmeleitfähigkeit. Bereits mit der Planung werden frühzeitig der Erfüllungsgrad gesetzlicher Mindeststandards an den Wärmeschutz und ggf. darüber hinausgehende Forderungen bestimmt.

Häufig fängt das "Auswahldilemma" bereits hier an. Welcher von den Herstellern ausgewiesene Wert der Wärmeleitfähigkeit ist für den Nachweis des Wärmeschutzes anzusetzen?

Ist es  oder D oder ist es grenz?

Sind erforderliche Sicherheitsbeiwerte zu berücksichtigen, oder sind sie bereits in den Werten berücksichtigt?

Wer liefert mir die erforderlichen Daten?

Wie kann ich auf der Baustelle erkennen, dass der gelieferte Dämmstoff den gewählten Erfordernissen entspricht?

Die nachfolgenden Ausführungen sollen Antworten auf diese Fragen geben und warum der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit hier das "Maß der Dinge" ist. – Für die Planungs- und Ausführungssicherheit.

Vom Heizwärmebedarf zum Bemessungswert 

Der Heizwärmebedarf Qh, die Wärmemenge, die von dem Heizsystem dem Gebäude oder dem Raum zur Aufrechterhaltung der gewünschten Temperatur zur Verfügung gestellt werden muss, wird im Wesentlichen durch die Transmissionswärmeverluste HT bestimmt.

Den größten Anteil an HT machen die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) der opaken, das heißt der lichtundurchlässigen Bauteile aus.

Der Ermittlung der U-Werte kommt also eine besondere Bedeutung zu.

1. Wärmedurchgangskoeffizient U

Entsprechend der Bewertungsnormen DIN V 18599:2007-02 und DIN V 4108-6:2004-03 sind die Wärmedurchgangskoeffizienten nach DIN EN ISO 6946:2008-04 zu bestimmen.

Der Wärmedurchlasswiderstand R einzelner homogener Schichten ermittelt sich aus:

[image: image1.jpg]EPS032 WDV 300 MM
Ztosungeve. [}
za4 Fwerdungayp mach DN 470670
WAP Quaititstyp
Fomal EPS 032 WDV

Nonndicks
300 mm 500 mm X 1000 mm
Piatten Flache

Harien
lsT 2suck | 1,00m:
Warmchofahigreit
| Bemessungswert 0,032 W/(m*K) Belanunaon
Brandverhalien
BIEIN 4102) DN BFAGS EPS 2.3385
et Gm inkea
> 1000
W

Werk

o
C Nenndicke 300 mm
EPS EN 131637212 W2.62-P4 BS50-DSNI2-DS(70,42-TR100





mit:

d:
Dicke der Schicht in m

:
Bemessungswert der Wärmeleitfähig-


keit in W/(mK)

Der Wärmedurchgangswiderstand RT einzelner Bauteile ergibt aus der Summe der Einzelwiderstände R1 bis Rn:
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Der reziproke Wert des Wärmedurchgangswiderstandes bildet den Wärmdurchgangskoeffizienten (U-Wert):


Der U-Wert ist nach deutschem Ordnungsrecht die festgelegte Kenngröße für den Wärmeverlust durch ein Bauteil.

2. Bemessungswert 

Demnach ist der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  ebenfalls eine durch das Ordnungsrecht gekennzeichnete Größe.

Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit sind definiert in DIN V 4108-4:2004-07 und DIN EN 12524:2000. Darüber hinaus können Bemessungswerte auch nach bauaufsichtlichen Festlegungen (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen) ermittelt werden.

Wärmedämmstoffe nach harmonisierten Europäischen Normen sind in Tabelle 2 der DIN V 4108-4:2004-07 geregelt.

	Zeile
	Stoff
	Kategorie I
	Kategorie II

	
	
	Nennwert
D
	Bemessungs-wert b
	Grenzwert
grenzc
	Bemessungs-wert d

	5.1
	Mineral-wolle
DIN EN 13162
	0,030
0,032
0,035
	0,036
0,038
0,042
	0,0290
0,0309
0,0338
	0,030
0,032
0,035

	5.2
	Expandierter
Polystyrol-
hartschaum
DIN EN
13163
	0,030
0,031
0,032
0,035
	0,036
0,037
0,038
0,042
	0,0290
0,0299
0,0309
0,0338
	0,030
0,031
0,032
0,035


Auszug aus Tabelle 2: DIN 4108-4:2004-07

Demnach kann der Bemessungswert nach Kategorie I oder Kategorie II gewählt werden, sofern die Voraussetzung dafür gegeben sind. Geregelt wird dies über Fußnoten der Tabelle 2.

Bemessungswert nach Kategorie I:

b
 = D ∙ 1,2

Mit D als Nennwert der Wärmeleitfähigkeit nach den harmonisierten Europäischen Dämmstoffnormen DIN EN 13162 bis DIN EN 13171 in den jeweils gültigen Fassungen.

Bemessungswert nach Kategorie II:

d
 = grenz ∙ 1,05

c
Der Wert grenz ist im Rahmen der


technischen Spezifikationen des jewei-


ligen Dämmstoffes festzulegen.

3. Nennwert D

Der Nennwert der Wärmeleitfähigkeit D ist auf Basis des statistischen Mittelwertes 90/90 auf 0,001 W/(mK) nach oben gerundet in Stufen mit Schritten von 0,001 W/(mK) anzugeben. (Siehe hierzu DIN EN 13162 bis 13171.)


Mit dem k-Wert als Faktor für einen einseitigen 90 %-Bereich wird ein Vertrauensniveau von 90 % und einer möglichen Standardabweichung beschrieben:


Näheres zur Ermittlung von D ist den genannten Normen zu entnehmen.

Mit der CE-Konformitätskennzeichnung durch den Hersteller sind der Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes RD bzw. der Nennwert der Wärmeleitfähigkeit D auszuweisen.

Wird mit diesen Werten direkt der U-Wert bestimmt, so ist bei D eine Sicherheitszuschlag von 20 % und bei RD ein Abschlag von 20 % anzusetzen.

4. Grenzwert grenz

In den nationalen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen ist die Wärmeleitfähigkeit als Bemessungswert wie folgt geregelt:

"Im Rahmen der Produktion darf die Wärmeleitfähigkeit i nach der Norm DIN EN 13 1xx einen Grenzwert der Wärmeleitfähigkeit grenz nicht überschreiten. Der Wert grenz ist im Rahmen des Übereinstimmungsnachweises nach Abschnitt "x.y" festzulegen."

Das heißt, dass Einzelwerte der Wärmeleitfähigkeit den Grenzwert nicht überschreiten dürfen. Regelmäßige Prüfungen und Fremdüberwachungen stellen dies sicher.

Im Übereinstimmungszertifikat sind der festgelegte Grenzwert der Wärmeleitfähigkeit grenz sowie der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  anzugeben.

Diese Regelung entspricht der Kategorie II der Tabelle 2 der DIN V 4108-4:2004-07. Das heißt, hier kommt der niedrigere 5 %-ige Sicherheitszuschlag zum tragen.

5. Anwendung des Bemessungswertes

Es gibt keine Vorgabe, nach welcher Kategorie der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  zu ermitteln ist.

Bild 1: Etikett EPS


Basierend auf den Grenzwert grenz ist ein 5 %-iger Sicherheitszuschlag erforderlich. Dies bedingt allerdings eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und ein gültiges Übereinstimmungszertifikat (Ü-Zeichen).

Festzustellen ist, dass grenz über das Übereinstimmungszertifikat hinaus nicht kommuniziert wird, was vielfach zu Irritationen führt.

Liegen vorgenannte Bedingungen nicht vor, erfolgt die Ermittlung des Bemessungswertes  auf Basis des Nennwertes der Wärmeleitfähigkeit D mit einem 20 %-igen Sicherheitszuschlag.

Siehe hierzu Tabelle 2 der DIN V 4108-4:2004-07.

6. Zusammenfassung

Für die Festlegung des Bemessungswertes der Wärmeleitfähigkeit stehen, wie vorstehend beschrieben, zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Zu beachten ist, dass dabei zwei verschiedene Sicherheitszuschläge Anwendung finden.

Bild 2: Etikett MW 


Der vergleichsweise geringe Zuschlag von 5 % auf grenz verleitet häufig in der Praxis dazu, eine andere, vermeintlich günstigere Basis zugrunde zu legen, was dem Bauordnungsrecht jedoch zuwider läuft.

Nur der über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung festgelegte Wert basierend auf grenz lässt eine Dämmstoff bezogene, optimierte Wärmeschutzberechnung zu.

Von daher sei den Anwendern empfohlen, ein entsprechendes Übereinstimmungszertifikat auf Basis der Zulassung einzufordern. Liegt dieses nicht vor, ist immer ein 20 %-iger Zuschlag auf D anzusetzen. Das gilt auch für Europäisch technische Zulassungen (ETA), wenn nur D ausgewiesen ist.

Auf der Baustelle steht zu Kontrollzwecken in der Regel nur das Etikett der Dämmstofflieferung zur Verfügung. Sofern hier nicht der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit in Verbindung mit einem Ü-Zeichen, basierend auf der Zulassung, ausgewiesen ist, sollte dies Anlass einer Nachfrage bei der Bauleitung sein.

Nur so kann der Bauausführende seiner Kontrollpflicht nachkommen und seiner Verantwortung gerecht werden.
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